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OER BUNDESMINISTER FÜR INNERES 

. Zahl: 6.399/64-1I/C/80 

Schriftliche Anfrage der Abgeordnet~n 
BERGNANN, Dr 0 NErSSER 9 Dr 0 SCHÜBSEL 9 

TICHY-SCHREDER, Dro LICHAL und Genossen, 
betreffend das Verhalten des Innenministers. 
im Zusammenhang mit der Störung von Ver­
sammlungen und Aktionen nichtsozialistischer 
Veranstalter 0 

Zu Zl. 323/J-NR/1980 

302 lAB 

1980 .,,03.. 0 l~ 
zu 3231J 

A n fra g e 'b e a n t,.,!L 0 r t u ll:.. g 

Zu der von den Abgeordneten BERGI:-UtNlf 9 Dr$ NEISSER 9 

Dr. SCHUSSEL, TICHY-SCHREDER, Dr. LICIUL und Genossen 
in·der Sitzung des lfationalrates vom 300 Jänner 1980 an 
mich gerichteten Anfrage Nro 323/J-NR/1980 9 betreffend das 
Verhalten des Innenministers im Zusammenhang mit der Störung 
von Versammlungen und Aktionen nicht sozialistischer Veran­
stalter, möchte lch vorerst darauf hi:m'leisen? daß ich das 
Kontrollrecht des Nationalrates uneingeschränkt respektiere 
und es mir bei der Beantwortung der parlamentarischen 
Anfrage der Abgeordneten BERGi'IA.NN und Genossen vom 70 November 
1979 ferne lag, die anfragenden Abgeordneten zu brüskiereno 

. Ich habe jedoch den gegen die Exekutive und letzten 
Endes gegen mich erhobenen~ sehr schwerwiegenden Vorwurf, 
Veranstaltungen nichtsozialistischer Organisationen würden 
nicht in der vom Gesetz geforderten Art und Weise geschützt 9 

unter Darlegung des nach meiner Ansicht maßgebenden Sach­
verhaltes, entschiel'tln zurückgewieseno 

Auah bei Beantwortung der vorliegenden Anfrage, die 
in diesen Vorwurf auch die Vorfälle bei der Demonstration 
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des Vereines "Plattform Ärzte für das Leben" am 120 November 
1979 und die angeblich wiederholten störungen von Veran­
staltungen der "Jungen Europäischen StudenteninitiativeV1l 

sowie die Vorkommnisse um die nKurier-Falsifikate" einbe­
zieht, muß ich feststellen~ daß der Vorwurf durch die Fakten 
in keiner Weise gestützt wird: 

In der parlamentarischen Anfrage vom 70 November 1979 
war behauptet worden, .daß an der UBesetzung der Phorushalle", 
bei der es zu einer Reihe gerichtlich zu ahndender Tat~ 
bestän,le ~ekommen sei, auch Dro Eva und Dr .. Peter KREISKY ~ 
Dr. SCHRAGE, Dr. LEIRER und Herbert BRUNNER teilgenommen 
hätten. Gegen Dro SCHRAGE 9 Dro Peter KREISKY und Herbert 
BRUNNER hat die Landesparteileitung Wien der ÖVP auch eine 
Anzeige \'/egen Verdachtes einer Vielzahl schwerer Delikte, 
u.a. Landfriedensbruch, Gesellschafts= und Bandendiebstahl 
sowie Sprengung einer Versammlung erstattet 0 Da'in der 
vorliegenden Anfrage neuerlich die Namen Dro SCHRAGE, Dro 
KREISKY,Dr. LEIRERund Herbert BRU~ilf.ER im Zusammenhang 
mit der ":Sesetzung tl der Phorushalle genannt werden 9 fühle 
ich mich - trotz der Gerichtsanhängigkeit des Verfahrens -
schon im Interesse der Wahrung des grundlegenden Persönlich­
keitsrechtes österreichischer Staatsbürger berechtigt~ ja 
sogar,verpflichtet, kurz auf das Ergebnis der im Zusammen­
hang mit der .Anzeige der ÖVP über Gericht sauf trag durch­
geführten polizeilichen Erhebungen über die angebliche Be-, 
telligung dieser Personen an der UBesetzungsaktionVl einzugehen: 

Sowohl Frau Stadtrat KUBIENA 9 als auch Dro HAWLIK 
und Dr. KRAULITZ 9 also die in der Phorushalle anwesenden 
Verantwortlichen der öVP=Veranstaltung haben übereinstimmend 
erklärt, sie hätten nicht wahrgenommen, daß Dro SCHRAGE p 

Dr. KREISKY und Herbert BRUllliER irgend1r,elche Aktivitäten 
oder gar strafbare Handlungen im Zusammenhang mit der 

Ci.1Besetzung" der Phorushalle gesetzt hätteno Auch andere in 
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der ÖVP-Anzeige geführte Zeugen haben nicht einmal eine 
strafbare Handlung des erwähnten Personen.kreisesbe­
haupteto Dro SCHRAGE~ Dro KREISKY und Herbert BRUNNER 
haben sich vor der Bundespolizeidirektion VEien entschieden 
dagegen ver"mhrt ~ daß ihnen irgendwelche rechts\"lidrige 
Handlungen im Zusammenhang mit der Angelegenheit Phorus­
halle unterstellt lJ/erdeno 

Vlenn auch die Beweiswtirdigung letztlich dem Gericht 
obliegt 9 so zei.gt doch bereits das vorliegende Erhebungs""" 
ergebnis 9 daß in den beiden parlamentarischen Anfragen 
vom 70 November 1979 und vom 300 Jänner 1980 österreichi­
schen Staatsbürgern öffentliche Rechtsbrüche unterstellt 
werden~ um im Zusammenha:'lg mit deren tat sächlichen oder 
vermeintlichen Gesinnung der Sicherheitsexekutive bzwo 
mir als Ressortminister Parteilichkeit beim Veranstaltungs"", 
schutz vorwerfen zu können 0 

Ähnlich verhält es sich auch mit den anderen in 
der Anfrage erwähnten Vorf'äl1eng 

Am 12 ~ Uovember 1979 ~ um 15030 Uhr s hatten sicb. et''1a 
400 Teilnehmer an einem vom Verein "Plattform Ärzte 
für das Leben lt veranstalteten und ordnungsgemäß angezeigten 
Protestmarsch zum Haus Fleischma~lrt 26 auf dem Sammelplatz 

.. vor dem vliener Rathaus eingefunden. Zur selben Zeit trafen 
etwa 100 Gegenclemonstranten am Sammelort e1.11o Sofort nach 
dem Eintreffen der Gegendemonstranten 'Wurde durch die 
Sicherheitswache ein Riegel zwischen den Teilnehmern an 
der angemeldeten Demonstration und den GegendeI:lonstranten 
aufgezogeno Nachdem der Bürgermeister von Wien eine 
Delegation der "Plattform Ärzte für das Leben" empfangen 
hatte 9 setzte sich der Demonstrationszug um 15050 Uhr 
in Bewegungo Um 15 .. 55 Uhr stieß der Demonstrationszug 
bei der Grillparzerstraße auf die dort versammelten und 
diese straße absperrenden GegendemOllstranten 9 deren Zahl 
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sich auf etwa 200 Personen erhöht hatteo Die Sicherheits­
wache bildete neuerlich eine Sperrkette zwischen den 
beiden Gruppeno 

Der Einsatzlei t er der Bundespolizeidirektion ''lien, 
ein Konzeptsbeamter~ bemühte sich, eine gütliche Regelung 
~wischen den beiden Demonstrationszügen herzustellen; die­
ses Bemühen entsprach der' weltweit anerkannten Gepflogen­
heit der Bundespolizeidirektion Wien 9 bei befürchteten 
Auseinandersetzungen mit Demonstranten vorerst Gespräche 
mit den Verantwortlichen zu führen und auf eine gewaltlose 
Regelung hinzuwirkeno Die Vermeidung irgendw~lcher tät­
licher Auseinandersetzungen schien im vorliegenden Fall 
umso mehr geboten, als bei beiden Demonstrationszügen 
Kinder mitgeführt wurdeno 

Als der verantwortliche Beamte erkennen mußte, daß 
eine gütliche Lösung nicht möglich war~ hat die Sicher­
heitswache um 16 0 35 Uhr die Gegendemonstranten abge­
drängt und die ungehinderte Fortsetzung der angekündigten 
Demonstration gewährleisteto Beim Abdrängen der Gegen .... 
demonstranten wurde ein Wachebeamter leicht verletzto 

Bei diesem Sachverhalt scheint es mir unverständ-
1ich7 daß das besonnene und letzten Endes auch ent­
schiedene Vorgehen der Bundespolizeidirektion Wien, 
der Exekutive zum Vorwurf gemacht wirdo 

Bei dem Hinweis auf wiederholte störungen von 
Veranstaltungen der JES ist offenkundig die Veranstaltung 
dieser Organisation vom 110 Dezember 1979 gemeint, die vom 
Veranstalter aufgelöst wurdeo Über Vorfälle bei anderen 
Veranstaltungen der JES in letzter Zeit ist der Bundespolizei-

302/AB XV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)4 von 8

www.parlament.gv.at



- 5 -

direktion i'lien nichts bekannt 0 

Über die Vorfälle bei der Veranstaltung am 110 De­
zember 1979 liegt eine gesonderte schriftliche Anfrage der 
Abgeordneten Dr. LICRAL und Genossen vom 23. Jänner 1980 

vor und ich darf mich auf die Beantwortung dieser Anfrage 
beziehen, möchte im vorliegenden Zusammenhang aber darauf 
hinweisen, daß es sich bei dieser Veranstaltung um eine 
frei zugängliche Versammlung gehandelt hat, bei der es 
unter den Versammlungsteilne~~ern zu heftigen verbalen 
und kurzfristig auch zu tätlichen Auseinandersetzungen ge­
kommen ist, die schon im Hinblick auf die gegebene Situation 
von den Sicherheitsorganen nicht verhindert werden konnteno 
Die Bundespolizeidirektion ''lien hat jedoch bereits um= 
fangreiche Erhebungen über behauptete Rechtswidrigkeiten 
durchgeführt und das Erhebungsergebnis der zuständigen 
Staatsanwaltschaft übermittelt. 

Hinsichtlich der uKurier=Falsifikate" darf ich 
auf die folgenden Ausführungen zu den Fragen 4 und 5 
verweisen. 

Im einzelnen darf ich die an mich gerichteten An= 
fragen wie folgt beant\1orteng 

Zur Frage 1: "fie ich bereit s in meiner Antwort vom 30 
Jänner 1980 hinsich'tlich der Ereignisse in 
der Phorushalle ausgeführt und "de ich 
heute hinsichtlich der anderen in der Anfrage 
erwähnten Ereignisse dargelegt habe, liegt 
kein Grund zur Annahme vor~ daß die Sicher= 
heitsbehörden ihrer gesetzlichen Verpflich= 
tung zum Schutz der Versaw...mlungsfreiheit -
gleichgültig von V18ID die Versammlungen ver~ 
anstal tet vJurden oder wer an ihnen 
teilgenommen hat - nicht nachgekommen wären. 
Die Behauptung, daß Veranstaltungen nich't= 
sozialistischer Personen oder Personengruppen 
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nicht ordnungsgemäß geschützt worden wären~ 
kann ich nur als Unterstellung bezeichnen 9 

die ich zUrÜClGleisen muß. Die Sicherheitsbe= 
hörden v/erden auch in Hin1.--unft = ohne daß 
es hiefür gesonderter Maßnar~en bedürfte = 

ihrer Verpflichtung zum Schutz der Ver= 
sammlungsfreiheit nachko~~en. 

Zur Fraße 2: Vorerst darf ich nochmals darauf him\leisen~ 
daß der ÖVP~Parteisekretär Gemeinderat FÜRST am 200 Ok= 
tober 1979 9 um ca. 23.30 Uhr? den zuständigen 
Organen der Bundespolizeidirektion Wien 
gegenüber erklärt hatte? die ÖVP breche nun 
die Veranstaltung ab. Als Gemeinderat FÜRST am 
210 Oktober 1979 9 um ca o 02.50 Uhr~ erstmals die 
Räumung der Phorushalle durch die Polizei anregte p 

hatte die ÖVP keinerlei rechtliche Verfügungsgewalt 
mehr über die Halle. 

Über die Vorgangsweise auf grund des vorerwähnten 
vom Gemeinderat FÜRST gestellten Verlangens, das 
dieser damit begründet·. hatte, daß das Eigentum 
des früheren Veranstalters gefährdet sei und sich 
mit hoher Wahrscheinlichkeit Rauschgiftsüchtige 
in der Halle befänden? habe ich in meiner Antwort 
vom 30 Jänner 1980 v/örtlich folgendes ausgeführt g 

"Darüber informierte mich telefonisch der Herr 
Polizeipräsident ebenso wie über seine Weisung 9 

die Behauptung strafrechtlich zu ahndender Tat= 
bestände überprUfen zu lassen und nur dann? v/enn 
sic:h diese als richtig herausstellen? einzu~ 

schreiten. Ich nahm dies zur Kenntnis und 
pflichtete seine)'.' Auffassung bei? daß es 
bei ansons'Gen unveränderter Sach- und Rechtslage 
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zu diesem Zeitpunkt unverantwortbar wäre, 
die Halle mitten in der Nacht zu räumen. Da 
sich bei einern Augenschein um-04030 Uhr 
keine Anhal tspunl::te für das Zutreffen der 
Behauptungen FÜRST's ergaben, blieb es bei 
dieser Entscheidungo n 

Diesen Ausführungen habe ich nichts hinzu-
.po, zU..Lugeno 

Zur Frage 3: Über das bisherige Ergebnis der polizei­
lichen Erhebungen hinsichtlich der Anzeige 
der ÖVP gegen Drc SCHRAGE, Dr. KREISKY und 
Herbert BRUNlffiR habe ich bereits im allge­
meinen Teil dieser Anfragebeantvmrtung Mi t­
teilung gemacht. Das Ergebnis der Erhebungen 
ist der Staatsanwaltschaft vorgelegt worden. 

Da Dre LEIRER in der Anzeige der ÖVP nicht 
er\"ähnt v,rar und auch sonst keinerlei konkrete 
Behauptung über eine IITeilnahme an der Be­
setzung" vorlag, bestand hinsichtlich seiner 
Person kein Anlaß zu polizeilichen Erhebungen. 

,[1lF. t~?-~e 4: Die Erhebungen im Zusammenhang mit den 
ItKurier-Falsifikaten" \'lerden über diesbe­
zügliche Gericht sauf träge geführte Zur Zeit 
ist kein Gerichtsauftrag mehr offen. Ob seitens 
des zuständigen Gerichtes 110ch weitere Aufträge 
ergehen werden, ist nicht vorhersehbar, daher 
kann auch nicht gesagt werden, wann die Erhe­
bungen abgeschlossen sein werden. 

Ich darf aber darauf hin''leisen, daß die Bundes­
polizeidirelction Wien im Zusammenhang mit den 

-8-
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"Kurier-Falsifikaten" nicht vleniger als 57 Per­
sonen einvernommen hat und daß in zwei Drucke­
reien im Beisein von Beamten der Bundespolizei~ 
direktion 1-lien ein gerichtlicher Augenschein 
durchgeführt worden ist. 

Zur Frage 5: Diese Frage kann nur vom zuständigen Gericht be­
antwortet werden. Die Sicherheitsbehörden sind 
bisher lediglich darüber informiert worden, daß 
die Staatsam'ialtschaft zur \\feiteren Verfolgung 
des Fritz (Friedrich) EDLINGER, des Dro Hanfred 
MATZKA, ChristophLECHNER und Hanfred \'lOL~"' wegen 
§ 264 Absa 1 StGB (hinsichtlich Manfred WOLF 
auch wegen §§ 15 Abs. 1~ 16 Abs q 3 und 17 sowie 
20 Abso 1 und 22 PresseG) keinen Grund gefunden 
hat (§ 90 Abso 1 stPD)o 
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